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Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen zur 

Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)

Gültig ab 01.01.2026 / Die aufgeführten Pauschalen enthalten alle Preisbestandteile.

Der Baukostenzuschuss für einen Niederspannungsnetzanschluss ist bei Neuanschlüssen oder Erhöhungen der vertraglich zugesicherten Leistung zu zahlen.  
Die ersten 30 kW sind kostenfrei.

Für das An- und Abklemmen der kundeneigenen Anlagen an das Verteilungsnetz werden innerhalb der Geschäftszeiten folgende Pauschalbeträge einmalig berechnet. Werden in 
diesem Zusammenhang zusätzliche Netzausbauten erforderlich, wird hierfür der tatsächliche Aufwand in Rechnung gestellt (z. B. zusätzliche Kosten für Tiefbau).

2.1 Netzanschlusskosten Standard Stromanschluss bis 100 A

2.2 Netzanschlusskosten Standard Stromanschluss über 100 A bis maximal 200 A

2.3 Veränderung oder Erweiterung an Netzanschlüssen zuzüglich Materialkosten

2.4 Kurzzeitig genutzte Anschlüsse (Baustrom, Jahrmarktanlagen u. Ä.) (zu Nr. 5 der Ergänzenden Bedingungen)

1. Baukostenzuschuss gemäß § 11 NAV (zu Nr. 3 und 6 der Ergänzenden Bedingungen)

2. Kostenerstattung für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses gemäß § 9 NAV (zu Nr. 4 und 6 der Ergänzenden Bedingungen)

Leistungspreise Netto Brutto
Leistungspreis bis 30 kW kein Baukostenzuschuss kein Baukostenzuschuss
Leistungspreis über 30 kW 33,60 €/kW 39,98 €/kW

Art der Kosten Netto Brutto
Netzanschlusspauschale Grundpreis inklusive 15 Meter auf privatem Grund je Anschluss1 2.160,00 € 2.570,40 €
Mehrlänge pro Meter 68,20 € 81,16 €
Vergütung für Eigenleistungen pro Meter 4,00 € 4,76 €
Zeitgleiche gemeinsame Mitverlegung abzüglich 10 % abzüglich 10 %

Art der Kosten Netto Brutto
Netzanschlusspauschale Grundpreis inklusive 15 Meter auf privatem Grund je Anschluss1 3.920,00 € 4.664,80 €
Mehrlänge pro Meter 68,20 € 81,16 €
Vergütung für Eigenleistungen pro Meter 4,00 € 4,76 €
Zeitgleiche gemeinsame Mitverlegung abzüglich 10 % abzüglich 10 %

Verstärkung durch Netto Brutto
Einsetzen größerer Anschlusssicherungen 85,50 € 101,75 €
Austausch eines Anschlusskastens aufgrund von Leistungserhöhungen bis 100 A 311,10 € 370,21 €

Jahrmarkt und städtische Veranstaltungen Netto Brutto
Steckbare Verbindung mit Anschlusssicherung bis einschließlich 1 × 16 A 47,90 € 57,00 €
Steckbare Verbindung mit Anschlusssicherung bis einschließlich 3 × 32 A 85,50 € 101,75 €
Steckbare Verbindung mit Anschlusssicherung bis einschließlich 3 × 63 A – 125 A 160,70 € 191,23 €
Fest angeschlossene Verbindung mit Anschlusssicherung bis einschließlich 3 × 200 A 311,10 € 370,21 €

Baustrom Netto Brutto
Anschlusssicherung bis einschließlich 3 × 63 A 160,70 € 191,23 €
Anschlusssicherung bis einschließlich 3 × 200 A 311,10 € 370,21 €

Die oben genannten Preise setzen normale und frostfreie Bodenverhältnisse voraus. Mehrkosten, die durch Hindernisse im Boden oder eventuell notwendige Grundwasserabsenkung 
entstehen, werden dem Anschlussnehmer nach tatsächlichem Aufwand berechnet.
Für Netzanschlüsse, die nach Art, Dimensionierung und Lage von üblichen Netzanschlüssen wesentlich abweichen, werden die Kosten gesondert ermittelt und nach Aufwand oder zum 
vereinbarten Festpreis abgerechnet.

1 �In den oben genannten Preisen sind die Kosten für Tiefbau, Material und Personal für die Verlegung des Netzanschlusses einschließlich Kopfloch und Leitungslänge auf öffentlichem Grund 
enthalten. Ist der Teil der Netzanschlussleitung auf öffentlichem Grund länger als zehn Meter, wird gesondert kalkuliert.
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3. Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage gemäß §§ 13, 14, 22 NAV zuzüglich Materialkosten (zu Nr. 7 und 10 der Ergänzenden Bedingungen)

Kosten Netto Brutto
Inbetriebsetzung, Anbringung, Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen 75,20 € 89,49 €
Inbetriebsetzung halbindirekter bzw. indirekter Messeinrichtungen 300,80 € 357,95 €
Einbau von Tonrundsteuerempfänger (TRE) 75,20 € 89,49 €
Vergebliche Inbetriebsetzung – Fehlfahrten 37,60 € 44,74 €
Austausch/nachträgliches Anbringen von Mess- und Steuereinrichtungen 75,20 € 89,49 €
Austausch schadhafter Anschlusssicherungen 75,20 € 89,49 €
Wiederanlegung von widerrechtlich entfernten Plombenverschlüssen2 37,60 € 37,60 €
Prüfung von Messeinrichtungen3 75,20 € 89,49 €
Fehlfahrt für angekündtigen Turnuswechsel 37,60 € 44,74 €

4. �Kostenpauschalen für Zahlungsverzug sowie Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung gemäß  
§§ 23 und 24 NAV (zu Nr. 9 und 12 der Ergänzenden Bedingungen)

Art der Kostenpauschale Netto Brutto
Kostenpauschale je Mahnung 1,50 € 1,50 €
Unterbrechung/Sperrung der Anschlussnutzung 75,20 € 75,20 €
Wiederherstellung/Entsperrung der Anschlussnutzung 75,20 € 89,49 €
Erfolglose Unterbrechung (Anfahrtskosten bei fehlender Zutrittsmöglichkeit) 37,60 € 37,60 €
Stornierung eines Sperr-Auftrages zur Unterbrechung der Anschlussnutzung 37,60 € 44,74 €

Art der Dienstleistung Netto Brutto
Bereitstellung von historischen Lastgangdaten für einen Monat bzw. ein Jahr ohne intelligentes Messsystem (iMSys) 50,00 € 59,50 €
Bereitstellung von zusätzlichen aktuellen monatlichen Lastgangdaten ohne intelligentes Messsystem (iMSys) 50,00 € 59,50 €
Technische Einrichtung für Steuerbarkeit von dezentralen Erzeugungsanlagen über 100 kW ohne intelligentes Messsystem (iMSys) 51,21 €/Monat 60,94 €/Monat
Netzanalyse-Messungen inklusive Auswertungen 450,00 € 535,50 €

Werden Leistungen außerhalb der regulären Arbeitszeit oder an Sonn- oder Feiertagen erbracht, werden entsprechende Zuschläge abgerechnet.

Zu den Netto-Preisen wird jeweils die aktuell gültige Umsatzsteuer von zur Zeit 19 % hinzugerechnet.

5. Zuschläge für Überstunden außerhalb der regulären/üblichen Geschäftszeiten

7. Umsatzsteuer

6. Zusätzliche Dienstleistungen

2 �Für die Wiederanlegung von widerrechtlich entfernten Plombenverschlüssen wird - unbeschadet strafrechtlicher Verfolgung und weiterer Ansprüche des Verteilnetzbetreibers –  
eine Pauschale berechnet.

3 �Prüfung von Messeinrichtungen: Der Kunde kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtung durch die Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des 
§ 6 Absatz 2 des Eichgesetzes verlangen. Die Kosten für den Ein- und Ausbau sowie die Prüfung der Messeinrichtung übernimmt der Verteilnetzbetreiber, falls die Messabweichung 
die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet; andernfalls trägt der Kunde die oben genannten Kosten zuzüglich der Gebühr für die Prüfung der Messeinrichtung gemäß der 
genehmigten Gebührenordnung für Beglaubigungen.	

Schleswiger Stadtwerke GmbH . Werkstraße 1 . 24837 Schleswig . www.stadtwerke-sh.de

kW = Kilowatt | €/kW = Euro pro Kilowatt | A = Ampere | €/Monat = Euro pro Monat

https://www.stadtwerke-sh.de
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